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Ist, dargestellt. Die schon vorher in der rechtsgeschichtlichen Literatur
aufgeworfene rage nach der privatrechtlichen: atur der Unfreiheit ırd
VOII in bejahendem Sinn beantwortet Die Unfifreiheit ISst ein Gewalts-
verhältnıs vorwliegen: privater aftur. Das Ringen geht 1m wesentlichen
das Maß der Leistungen, die [(Nan dem Grundherrn gegenüber eiısten hat,
nN1IC. reinelil oder Unfifreiheit. Die reihneli iırd elatıv aufgefaßt.
397  1€ edeute das Nichtunterworfensein unter die Bindungen eines bestimm -
ten Machtkreise Man ist frei VON etwas: frei Von D servilıa, Von tributa,
VON exactiones pu  licae, frei Von Steuer un Vogtrecht‘‘ 100). Diesen
beachtlichen Feststellungen gegenüber sind noch verbliebene Starrheıiten,
wIie die Gleichsetzung VON Privatrecht und Grundherrscha Von geringerer
Bedeutung. In diesem Kapitel ist vergleichen Fehr’s Rezension VonNn
Ganahls uch in: ist Zeitschri 146 (1932), 361—363.

Eng mıit der rage nach der Ständegliederung sıind die Probleme
die Entstehung der sSt Gallıschen Ministerialı:tät verknüpft, welche den Inhalt
des ünften und etzten apitels ausmachen. ach der LÖsung zahlreicher
Einzelfragen omm: als Hauptergebnis heraus, daß die Ministerialität ZUr

Hauptsache aus dem ST gallischen Beamtentum (ministri) herausgewachsen
1st. ährend 1im e Jahrhundert ‚„„milites“ un: „ministri“ 1Ur als getrennte,
ennn auch nıcC SC scheidende Schichten gegenübertreten, verschmel-
Zen 1ese beiden Schichten 1im autfe des X I1 Jahrhunderts ZUu
an der Ministerialen. Nur wenige amılıen vermochten sich diesem Prozeß

entziehen. DiIie Ministerialisierung der KRıtter (milites) vollzog sich dadurch,
daß die Landeshohei des es ZUr vollen Gerichtsbarkeit AaUSWUCNAS und die
Ritter, unter Aufgabe ihres persönlichen Gerichtsstandes Deim Grafen, uınter
die Jurisdiktion des es traten Eın Kabinettstückchen In diesem
fangreichen Kapitel ist der gelungene Nach für das Fortleben einer seit
761 in Elgg nachgewiesenen amilie freier Girun  erren 1m St. Gallischen
Ministerialengeschlecht erer von Elgg, die mit dem e 68! Jahrhundert in
rkunden auftreten Nachdem ehr in der oben zitierten Besprechung VOrFr
em dıe rechtshistorische Bedeutung des Ganahilischen Buches hervorgehoben
hat, soll die Aufmerksamkeit hier noch auf die bemerkenswerte historische
Methode der Arbeıit gelenkt werden. Die verschiedenartigen Quellen
Kaiser- und Königsurkunden, Privaturkunden und chroönikalische ach-
ichten werden in einer Art, WwI1Ie man S1€e selten antrı ZU  en Vel-
wertet Besonders begrüßenswer ist die Ehrenrettung, die für die älte-
Te en des Gallus unternimmt. eine synoptische Methode hat sıch
Urchaus bewährt Namentlich die bel alleinıger Betrachtung er monoton
wirkenden Kaiser- und Königsurkunden in ihren bisweilen NUur
sehr geringfügigen Abweichungen AB m die Herbeiziehung der Privat-
urkunden prinzipielle Bedeutung. Namentlich die chönen erzielten Ergeb-
nISSE über das achstum der Immunitätsrechte sind dieser Methode
verdanken. Wenn auch 1ese Art individueller Urkundeninterpretation
bisweilen sorglos anwende WIeE De1l der Bedeutung, die CI, wWwIe
oben geschl  er wurde, den Ausdrücken wIe „Oordinare‘‘ für die rechtliche
ellung des osters, seinen Untertanen gegenüber, Dbeimißt ist diese
Methode sıch, für die Fortentwicklung mancher verfahrener robleme
der Rechtsgeschichte, VOIN sehr großer Bedeutung. Wohltätig WITr. auch
die Herbeiziehung der Literatur. SO vorzugehen ist völlig gerecht-
fertigt in einem Fall, die Quellen allein eın recC arbiges ild VelI-
mitteln mstande sind Für die historische Forschung edeute das uch
in seinem VON Literatur unbeschwerten Aufbau bedeutend mehr als die viel
äufiger anzutreffenden rbeiten, die in erster inıe ine allseitige Polemik

ine zahlreiche Literatur darstellen
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Der Verfasser behandelt interessanten Ausschnitt aus der wechsel-
vollen Geschichte des berühmten Stiftes St. Gallen in der Schweiz ach-
dem er uns in einleitenden Kapıtel einen kurzen, aber aufschluß-
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reichen Überblick über die ältere Geschichte des Osters geboten, schildert
er uns das Entstehen un die Entwicklung der gleichen Namens. S1e
ist Aaus der jedlung hervorgegangen, die 1m erlauTte der eit das
und auftf seinem en entstanden ist Der Abt WAar E un Grundherr.
Die Verwicklung setizte ein, als der Ausbau der Ansiedlung einem städti-
schen (Gjemeinwesen erfolgte. Der ADbt machte 1U andesherrliche Rechte
geltend, während die junge 1eDsten sofort Reichsstadt geworden
wäre. Der Verfasser schildert NUu  — sehr anschaulich die ämpfe, die darüber
entbrannten Sie brachten dem Kloster N1IC. immer hre und Vorteil
Der nhalt der Schrift wurde etwas eingehender behandelt, die enge
neuartiger Probleme ahnen lassen, die SIEe nthält Der Arbeit omm
gerade auft ordensgeschichtlichem Gebiete besondere Bedeufung Was
hier für St Gallen festgestellt wird, hat auch anderwärts in der Entwick-
Jung der Klöster eine gespielt. Sehr WeritvVOo. ist, daß der Verfasser
durchgehends den Wert auftf die Schi  erung der wirtschaftlichen und sozlalen
Verhältnisse legt Bl die Bürger VOIl St Gallen ihre ellung durch üund-
nısse tärken uchten, versetz unNs das uch in die schweren ämpfe,
die ZUr Bildung der Eidgenossenschaft ührten Das uch verdien dUus diesen
Gründen die weıliteste Verbreitung. Der Verfasser beherrscht seine schwie-
rıge Materıe, meister Ss1e mit einer en Sprache un an die 1ST0-
rische Methode sıcher und mit Erfolg.
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Herbs{t, FE, Das Benediktinerkloster Klus Del Gandersheim und

die Bursfelder Reiform Leipzig Berlin, G. Teubner, Ö 116 S
geh 5,80
Aus der er des gelehrten Wolfenbütteler Bibliotheksrates stammen

bereits mehrere Arbeiten, die die Bursfelder Reform behandeln Die Anfänge
der Bursfelder Reform, in Zischr. niedersächsische Kirchengeschichte
(1931), 13—9350; ohannes VOoNn Brakel Eın Beıtrag AI Bibliotheksgeschichte
des enediktinerklosters 1us Del Gandersheim, 1n ! Nunquam retrorsum.

F und uchkunde als Ehrengabe für Schramm 1930,eiträge ZUrTr I8l
ften Aus dem Benediktinerkloster Northeim, in ds Ztschr.31—46; Handschrı

(1932), 5—377, 611—629; und neuestens: Niedersächsische Geschichts-
schreibung unter dem Einfluß der Bursfelder Reform, in ahrbuc des
Braunschweigischen Geschichtsvereins olge (1933), AA ZZU2 In VOTI-

liegender Arbeit wird dem Kloster Ius eın typisches Beispiel „einer
Beschreibung VON der Durchführung der Reform un ihren Wiırkungen DZW.
Ergebnissen in einem einzelnen Kloster‘“‘ geboten. Kap DIie Bursfelder
eformbewegu und das Kloster Klus Mit feinem akt und großer
Sachkenntnis e1ß die Schäden VOIL der Reformbewegung des Jahr-
hunderts zeichnen. Deshalb ist sein Urteil beachtenswerter, eıl

überall DIS den etzten Gründen VOrSLIO und N1IC wie} viele,
der Oberfläche haften bleibt. Der reiche Urkundenbestand, die noch Zu

größten eı1ıl erhaltene Bibliothek Von Klus Aaus dem Jahrhundert erleich-
tern die Arbeıt, die sich aber nN1IC leicht gemacht hat. 16 ohne
run en mehrere Schriftsteller aus der Frühzeit der Bursfelder Reform
anerkannt, daß 1us FrecC eigentlich die utter der Reform se1l und daß Sie
gerechterweise nach ihr enann werden mussen Diesen nNspruc
verkannte keineswegs die Kongregation, und noch auf dem Generalkapitel
VOIN 629 nennt der Rezeß 1us ausdrücklich primarıum N10N1S nostrae
Bursfeldensti monasterium, womıiıt alle anderen Ansprüche auftf diesen ren-
1te fallen ; vgl auch FAr esCcC des Uurs Breviers; ds Zitschr. (1928),

0do Bedauerlicherweise i1111an 1m Anfang der Bursfelder Kongre-ap Dıe Kluser Chronik und ihr erfasser einrıc

gation versäumt, die Geschichte der Reform aufzuzeichnen. er ist das
ild in den Berichten der altesten Chroniken sehr verzeichnet; celbst die
Gestalt des Reformabtes Johann Dederoth 1st Dereits ganz undeutlıch

Studien Mittellungen OS  vr (1934).


